
HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG, Rehau  
 
Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 6. Juli 2011, 11:00 Uhr, 
im Haus Eckstein der evangelisch-lutherischen Kirche in Nürnberg, 
Burgstraße 1-3 in 90403 Nürnberg 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu dem unter Tagesordnungspunkt 5, Beschlussfassung 
über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und damit zusammenhängende Satzungsänderungen, 
vorgesehenen Bezugsrechtsausschlüssen gemäß §§ 186 Abs. 3 Satz 4 sowie Abs. 4 Satz 2 und 203 Abs. 2 
Satz 2. 
 
Das bisherige genehmigte Kapital wurde durch die zuletzt im Oktober 2010 durchgeführte Kapitalerhöhung nahezu 
ausgeschöpft und wird zum Tag der Hauptversammlung ausgelaufen sein. Durch die Schaffung eines neuen geneh-
migten Kapitals soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, je nach Kapitalmarktlage eine Kapitalerhöhung um bis 
zu Euro 1.372.944,00 gegen Bareinlage oder Sacheinlage einmal oder mehrmals bis zum 5. Juli 2016 durchzuführen.  
 
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Allerdings soll der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ermächtigt werden, für Spitzenbeträge, für den Fall der Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage, als 
Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen und 
wenn der Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder der Beteiligung im besonderen Interesse der Ge-
sellschaft liegt sowie soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung zuge-
lassen wird, mit der Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen übrigen Aktionären entsprechend ihrem 
Anteil am Grundkapital zum Bezug anzubieten, das gesetzliche Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien kön-
nen auch von einem Kreditinstitut gezeichnet und übernommen werden, mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum 
Bezug anzubieten. 
 
Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt sein, bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre ebenfalls ausschließen zu können, soweit die Kapitalerhöhung nicht 10 % des bei Beschlussfassung 
über die Ausübung des genehmigten Kapitals vorhandenen Grundkapitals überschreitet und der Ausgabebetrag den 
aktuellen Börsenpreis um höchstens 5 % unterschreitet. Es wird hier von der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG eröffneten Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft wird damit in die 
Lage versetzt, sich durch einen Vorstandsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig und zu einem nahe 
dem Börsenpreis liegenden Ausgabebetrag neue Eigenmittel zu beschaffen und ihre Eigenkapitalbasis zu stärken. 
Entsprechend den in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzten Grenzen soll dafür ein Teilbetrag des genehmigten Kapitals 
von 10 % des aktuellen Grundkapitals bereitstehen. 
 
Die Ermächtigung des Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbeträge im Falle der Barkapitalerhöhung dient lediglich 
der Vermeidung von unnötigen ungeraden Bezugsrechtsverhältnissen. 
 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Un-
ternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen auszugeben, dient dazu, den Vorstand in die 
Lage zu versetzen, unter Schonung der eigenen Liquidität der Gesellschaft, ohne weiterer Beanspruchung sonstiger 
finanzieller Ressourcen, ohne Inanspruchnahme des Kapitalmarktes, geeignete Unternehmen, Teile von Unternehmen 
oder Beteiligungen gegen Ausgabe von Aktien erwerben zu können. So ist die Ermächtigung als taktisches und strate-
gisches Instrument anzusehen, welches dem Vorstand die Chance eröffnet, auch vor möglichen Wettbewerbern, Un-
ternehmen oder Teile von Unternehmen zu erwerben oder Beteiligungen an Unternehmen einzugehen. Der Vorstand 
kann somit kurzfristig, flexibel und zeitnah auf sich bietende Gelegenheiten zur Unternehmensexpansion durch den 
Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der Gesellschaft 
und seiner Aktionäre reagieren.  
 
Die Ermächtigung des Bezugsrechtsausschlusses soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 
AktG ist, zur Zeichnung zugelassen wird, mit der Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen übrigen Aktio-
nären entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital zum Bezug anzubieten, dient der vereinfachten Abwicklung einer 
Kapitalerhöhung. Das Gleiche gilt bei Kreditinstituten, die die neuen Aktien mit der Verpflichtung zeichnen und über-
nehmen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
 
Rehau, im Mai 2011 
 
HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG 
 
Der Vorstand 


